


Sportclub Freising 1919 e.V.

Spendenordnung

§ 1
Grundsätze

1. Spenden an den gemeinnützigen Verein Sportclub Freising 1919 e.V. (SCF) sind bei natürlichen Personen nach § 10b des Einkommensteuergesetzes und bei einer Körperschaft nach § 9 des Körperschaftsteuergesetzes bei den Steuern abzugsfähig. Der SCF ist berechtigt, dem Spender für seine Spenden Nachweise – eine sogenannte Zuwendungsbestätigung – auszustellen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden diese auch als Spendenquittung oder Spendenbescheinigung bezeichnet.

2. Im Spendenrecht werden für gemeinnützige Organisationen generell vier Arten von Spenden unterscheiden:

a) Geldspende

Geldüberweisungen oder Übergaben von Bargeld, die der Spender freiwillig und unentgeltlich abgibt, werden als Geldspenden bezeichnet.

b) Sachspende

in Form von Gebrauchsgegenständen (z.B. Kleidung oder Spielzeug).

c) Aufwandsspende

in Form von Ausgaben zugunsten des Vereins werden als Aufwandsspenden bezeichnet und sind kategorisch der Geldspende zuzuordnen. Hierzu bedarf es einen Verzicht der Aufwandsentschädigung. Bei einer Aufwandsspende verzichtet der Spender auf die Erstattung der Ausgaben und erhält dafür eine Zuwendungsbestätigung. Dazu gehören zum Beispiel Fahrten mit dem eigenen Pkw für Vereinszwecke oder Bürobedarf und Porto.

d) Vergütungsspende

in Form von Arbeitszeit für den Verein werden als Vergütungsspenden bezeichnet. Der Spender schenkt dem Verein seine eingebrachte Arbeitszeit und verzichtet auf seine Lohnentschädigung. Dies kann er später mithilfe der Spendenbescheinigung in der Steuererklärung als Sonderausgabe auflisten und ggf. von der Steuer absetzen.

Die Person hat jedoch im Vorfeld ihrer Tätigkeit schriftlich mit dem Verein eine angemessene Vergütung vereinbart – und verzichtet erst im Nachhinein auf das Geld.

3. Die Spendenbescheinigung muss von einer durch die Satzung berechtigte Person unterschrieben werden. In diesem Sinne dürfen i.d.R. nur Personen die Zuwendungsbestätigung unterschreiben, die den gemeinnützigen Verein nach außen vertreten: 
 
a) Der Vereinsvorstand,
b) dessen Vertreter 
c) oder der Schatzmeister/Vorstandkassier

4.  Grundsätze zur Steuererklärung (gem. Finanzamt)

a) Grundsätzlich müssen keine Belege zur Steuererklärung eingereicht werden. Beabsichtigen Sie dennoch Belege einzureichen, übermitteln Sie diese bitte vorzugsweise elektronisch per ELSTER. Falls Sie Papierbelege einreichen, übersenden Sie diese bitte nicht im Original, sondern nur als Kopie. Alle eingereichten Papierbelege werden von der Steuerverwaltung rechtssicher gescannt und in der Regel anschließend vernichtet.

b) Unaufgefordert eingereichte Belege werden ggf. ungeprüft zurückgesandt und können bei Bedarf wieder angefordert werden. Auch in Ihrem eigenen Interesse werden Sie gebeten, die Belege mindestens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (und nach Einlegung eines Einspruchs oder einer Klage bis zum endgültigen Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens) vorzuhalten. Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen), die vom Finanzamt nicht bereits angefordert worden sind, sind bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren. Daneben bestehende gesetzliche Aufbewahrungspflichten sind weiterhin zu beachten.

5. Geld – und Sachspenden

a) Spenden bis 300 Euro

Sofern die Spende maximal 300 Euro beträgt, benötigt das Finanzamt nicht zwingend eine Spendenbescheinigung zur steuerlichen Absetzung der Spende. Hier genügt es der Bundesfinanzverwaltung, wenn der Spender eine Buchungsbestätigung seiner Bank als Nachweis zusammen mit seiner Steuererklärung beim Finanzamt einreicht. Es handelt sich um einen vereinfachten Spenden-Nachweis.
 
Darauf müssen folgende Informationen enthalten sein: 
a) Name und Kontonummer von Empfänger & Spender
b) Betrag (in Euro) & Buchungstag
c) Steuerbegünstigter Zweck
d) Angabe, ob es sich um eine Spende oder um einen Mitgliedsbeitrag handelt

 
b) Spenden über 300 Euro

Übersteigt die Spende den Grenzwert von 300 Euro, benötigt das Finanzamt vom Spender eine vom Verein ausgestellte Spendenbescheinigung, also einen Nachweis über den erhaltenen Betrag. Beim Erstellen von Spendenbescheinigungen muss der Verein grundsätzlich die von der Finanzverwaltung amtlich bereitgestellten Muster verwenden. Je nach Spendenart und Spender gibt es unterschiedliche Muster-Spendenbescheinigungen.

6. Aufwands - Vergütungsspende

Der Spender muss auf seine Ansprüche schriftlich verzichten. Und zwar vorher. „Hinterher kommen und Kosten vorrechnen, die man dem Verein zwar spenden will, aber nicht mit ihm abgesprochen hat, das geht nicht“. Abmachungen zu Aufwandsspenden müssen in den Abteilungen daher unbedingt schriftlich festgehalten werden. Eine nachträgliche Begründung reicht nicht aus.

Der Verein ist dazu verpflichtet, den Nachweis über Art und Umfang der geleisteten Tätigkeit und der dabei entstandenen Ausgaben zu führen.

Die Auslagen dürfen zudem nur erstattet werden, wenn es dafür Originalbelege (Rechnungen) für die Buchhaltung gibt.

Zwischen Spender und Verein muss kein Geld mehr fließen.
Damit zumindest das „Spenden“ an sich leichter geht, hat man das Verfahren schon vor längerer Zeit vereinfacht. Es muss kein echtes Geld mehr zwischen Verein und Spender fließen. Auszahlung und Rücküberweisung werden durch eine Verzichtserklärung ersetzt.

Wohl aber muss der Kassenwart eine Buchung auf dem Konto anlegen mit Ausgang der Aufwandsentschädigung und Eingang der Spende. „Stellt er lediglich eine Spendenbescheinigung aus und kann das Finanzamt bei einer Prüfung später weder nachvollziehen, wo die Spende geblieben ist, noch wie sie zustande gekommen ist, ist die Spendenbescheinigung ungültig, und der Verein haftet dafür!“ 


7. Vorstand haftet mit Privatvermögen

Bei einer Fehlverwendung der Spendenmittel können die Vorstandsmitglieder sogar mit ihrem Privatvermögen haften. Im Klartext bedeutet dies, dass der Unterschrift-Geber der Zuwendungsbestätigung privat haftbar gemacht werden kann – egal, ob er die Spendenquittung fehlerhaft formuliert oder die erhaltenen Mittel falsch bestätigt. Neben den Steuernachzahlungen gegenüber der Bundesfinanzverwaltung drohen dem Verein Schadensersatzforderungen, der Entzug der Gemeinnützigkeit oder andere rechtliche Konsequenzen. Eine passende Versicherung ist für den Verein daher ratsam.

§ 2
Verfahren SCF

1. Geld- und Sachspenden

a) Für Spenden bis 300 Euro stellt der Vorstand keine Bescheinigungen mehr aus.

b) Übersteigt die Spende den Grenzwert von 300 Euro, benötigt das Finanzamt vom Spender eine vom Verein ausgestellte Spendenbescheinigung.

Die Kassiere der Abteilungen beantragen die Spendenquittungen für 
Geld- und Sachspenden bei dem 1. Vorstand oder dem 2. Vorstand und dem Vorstandkassier via E-Mail mit den notwendigen Bescheinigungen:

· Kontoauszug
· Eigen-Quittung
· Rechnung
· Schätzung des Sachwertes

  
Die aktuellen Formulare können hier heruntergeladen werden:

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do


2. Aufwands- und Vergütungsspenden

Die Abteilungsleiter bzw. die Abteilungskassiere erstellen die Vereinbarungen (z.B. Übungsleiter-Vereinbarung) und bewahren diese auf (auch digital möglich).


a) Legt der Übungsleiter eine Verzichtserklärung vor, beantragen die Kassiere der Abteilungen die Spendenquittungen für Geldspenden bei dem 1. Vorstand oder dem 2. Vorstand und dem Vorstandkassier via E-Mail und fügen die Verzichtserklärung bei.
In diesem Fall muss zwischen Spender und Verein kein Geld mehr fließen.
Der Kassier muss eine Buchung auf dem Konto anlegen mit Ausgang der Aufwandsentschädigung und Eingang der Spende. Die jeweiligen Belege sind der Buchung anzuhängen: 
· Buchung Ausgang der Aufwandsentschädigung – Anhang Übungsleiter-Vereinbarung
· Eingang der Spende – Anhang der Verzichtserklärung

b) Legt der Übungsleiter keine Verzichtserklärung vor, muss Geld fließen. Der Kassier muss für alle Aufwände eine Buchung auf dem Konto anlegen. Entscheidet der Übungsleiter am Jahresende den Aufwand zu spenden, erhält er gem. §2 2. b) eine Spendenquittung. In diesem Fall beantragen die Kassiere der Abteilungen die Spendenquittungen für Geldspenden bei dem 1. Vorstand oder dem 2. Vorstand und dem Vorstandkassier via E-Mail und fügen die Buchungen über den Geldeingang bei.

c) Es gilt, Sorgfalt walten zu lassen; der Vorstand haftet.







§ 3
In-Kraft-Treten

Die Spendenordnung trat mit ihrer Verabschiedung durch den Vereinsausschuss am  30.04.2026 in Kraft. 


				[image: Ein Bild, das Handschrift, Kinderkunst, Zeichnung, Entwurf enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]
Freising, den 30.04.2026
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